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Landkreis Lüchow-Dannenberg  29.03.2018 
Der Landrat 

51 - Jugend, Familie, Bildung 
51.4 Frau Hinze 

Sitzungsvorlage Nr. 2018/892 

Beschlussvorlage 
 

Kita-Bedarf in der Samtgemeinde Elbtalaue: Umwandlung einer 
Elementargruppe der DRK-Kita Mullewapp in eine Integrationsgruppe 

 

Jugendhilfeplanungsgruppe 05.04.2018  TOP  

 

Jugendhilfeausschuss 12.04.2018  TOP  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 

1.) Vorbehaltlich der Zustimmung der örtlichen Samtgemeinde Elbtalaue zur 
Mitfinanzierung gemäß Jugendhilfe-Vereinbarung und unter der Voraussetzung, dass 2 
Integrationskinder verbindlich für den Betrieb der Integrationsgruppe angemeldet sind, 
trägt der Landkreis ab dem Zeitpunkt der Aufnahme des 2. Integrationskindes gemäß 
jährlicher Bedarfs- und Haushaltsplanung das mit dem Landkreis abzustimmende 
notwendige Betriebskostendefizit für den Betrieb der Integrationsgruppe der DRK-Kita 
Mullewapp Dannenberg. 

2.) Der Umwandlung der vorhandenen Elementargruppe in eine Integrationsgruppe wird 
zugestimmt. 

 
Sachverhalt: 
 
Die DRK-Kreisverband Lüchow-Dannenberg gemeinnützige Betreuungsgesellschaft mbH beantragt mit 
Schreiben vom 23.3.2018 die Umwandlung einer regulären Elementargruppe zwecks Einrichtung einer 
zweiten Integrationsgruppe in der Kindertageseinrichtung Mullewapp zum 01.08.2018. 
 
In der KiTa Mullewapp werden im kommenden Kita-Jahr 2018/2019 in der Integrationsgruppe weiterhin vier 
anerkannte Integrationskinder betreut. 
 
Zum neuen Kita-Jahr sind bis zu vier weitere Kinder, die voraussichtlich einen Anspruch auf einen Platz in einer 
Integrationsgruppe haben werden, angemeldet, bzw. vorgemerkt. Es handelt sich dabei um zwei Kinder, die 
bereits in der Kita Mullewapp betreut werden, ein Kind aus der DRK Krippe-Lilliput und ein Kind aus der 
DRK Kita Zernien.   
 
Die räumlichen, organisatorischen und personellen Ressourcen sind vorhanden.  
 
Alternative Integrationsplätze sind im Raum Dannenberg nicht vorhanden. 
 
Finanzielle Auswirkungen:   
 
Die zusätzlichen Kosten für die Integrationsgruppe belaufen sich nur noch auf die  
Vertretungskosten der Heilpädagogischen Fachkraft (rd. 3.500 Euro/Jahr). 
Einnahmeausfälle durch Elternbeiträge aufgrund der Platzzahlreduzierung entstehen  
durch die zu erwartende Beitragsfreiheit und Anhebung der Finanzhilfe nicht mehr. 
 
Mehrkosten aufgrund der Integrationsgruppe/Jahr: 3.500 Euro 
davon anteilig 75% aufgrund der Jugendhilfevereinbarung: 2.625 Euro/Jahr 
  
Im Haushaltsjahr 2018 werden überplanmäßige Ausgaben für die Monate August 
bis Dezember 2018 in Höhe von rd. 1.094 Euro anfallen. 
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